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1 Veranlassung, planungsrechtliche Situation

Zur Beurteilung möglicher Wirkungen des Bauvorhabens

 auf Flora und Fauna und im Vorfeld der notwendigen

Änderung des Bebauungsplans -  wurden für die

waldbestandene Grünfläche an der Tarmitzer Straße floristische und faunistische

Kartierungen im Jahr 2020 durchgeführt.

2 Kurzcharakteristik

Das ca. 2,12 ha große Untersuchungsgebiet (UG) befindet sich im Nordosten der Stadt
Lüchow (Wendland) an der Tarmitzer Straße. Es handelt sich um eine großen
offengelassenen, stark vernässten, flachen Abgrabungsbereich, der mit einem älteren,
feuchtem Laubmischwald bewachsen ist. Die nördlich und westlich angrenzenden
Flächen werden gewerblich genutzt und sind durch Bodenauftrag und partiell durch
Versiegelung gekennzeichnet. Östlich der Tarmitzer Straße befinden sich ältere
Wohnblöcke und südwestlich weitere Grünflächen, die als Spielplatz und brachliegende
Kleingärten genutzt werden. Das natürliche, ebene bis flachwellige Relief des UG ist
durch Nivellierung und Abgrabungen stark überformt bzw. verändert. Die
topographischen Höhen des Umfelds liegen bei ca. 17,5 m über NN. Im
Abgrabungsbereich liegen die Geländehöhen bis ca. 1,5 m unter Flur.

Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebiets in Lüchow (Luftbild, Google earth,
2017)
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3 Vorhaben

Für das Areal liegt ein Bauentwurf vor. Vorgesehen ist südlich der geplanten und

genehmigten Waschhalle eine Stellplatzfläche für Mitarbeiter zu schaffen. Die Baufläche

ist ca. 1.250 m² groß. Ein Bebauungsplanentwurf besteht derzeit nicht.

Abbildung 2: Geplante Stellplatzfläche (Erweiterungsfläche), Büro Wölk, Stand 2-
12-2019

4 BIOTOPTYPEN

Methodik
Eine Flächenbegehung fand im März 2020 statt. Grundlage der Kartierung ist der

Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2020).

Die Bewertung der Biotoptypen wird auf Grundlage v. Drachenfels (2012)

vorgenommen. Als Bewertungskriterien werden Naturnähe, Gefährdung, Seltenheit und

die Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere herangezogen.

Die Biotoptypen sind in dem Anhang: Biotoptypenkarte dargestellt.
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4.1 Zusammenfassendes Ergebnis der Biotoptypenkartierung

Das Areal wurde bereits einmal flächig 2009 und partiell 2014 erfasst. Die Einstufung

und Abgrenzung der Biotope konnten im Wesentlichen beibehalten werden. Im Vergleich

zu den älteren Kartierungen zeigen sich jedoch auch deutliche Veränderungen.

 Umnutzung von Wald und Ruderalfluren und Verrohrung einer Grabenfläche in

Baufläche (OGG und OX) im Norden des Areals

 Typische Auwaldarten, z. B. Großes und Kleines Hexenkraut, konnten nicht mehr

festgestellt werden. Eine Teilfläche am im Norden des UG wurde daher als WNE-

(vorher WNE) eingestuft. Vermutlich sind die Veränderung der Vegetation Folge

der mehrjährigen Trockenheit und somit geringen Vernässung. Typische

Nässezeiger kommen in stärker vernässten Teilbereichen (WAR, WNE, WNW)

allerdings noch häufig vor, z. B. Seggen, Schilf, Wasserminze, Sumpf-

Kratzdistel, Sumpf-Schwertlilie und Wolfstrapp).

 Die Waldfläche weist v. a. im Norden vermehrt Windwurf und sonstiges Totholz

auf. Dies fördert Störungszeiger und Arten der Waldlichtungsfluren,

insbesondere Kratzbeere, Hopfen und Brombeere. Teilweise ist ein fast

undurchdringbares Dickicht entstanden, das v. a. als Versteck und

Rückzugsraum für Tiere günstig ist. Für lichtbedürftige konkurrenzschwache

Pflanzenarten sind diese Strukturen eher ungünstig.

 Die punktuelle Belastung mit illegaler Ablagerung von Gartenabfällen besteht

weiterhin.

Nach derzeitigem Stand sind 4 Biotoptypen im UG vorhanden, die nach § 30 BNatSchG

(Bundesnaturschutzgesetz) als besonders geschützt einzustufen sind.

Die Biotoptypen und deren Bewertung sind in der Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1: Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen

FGR Nährstoffreicher Graben

- - -

OX Baustelle - - -
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OGG Gewerbegebiet - - -

URFv Ruderalflur feuchter Standorte, verbuschend

WPE Ahorn- und Eschen-Pionierwald - -

SEA Naturnahes nährstoffreiches Abbaugewässer 3 § 30

WAR Erlenbruchwald nährstoffreicher Standorte 2 § 30

WNE
WNE-

Erlen-Eschen-Sumpfwald
Erlen-Eschen-Sumpfwald, schlecht ausgeprägt

2 § 30
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WNW Weiden-Sumpfwald 2 § 30

WPW Weiden-Pionierwald

Ø 0,1-0,4) geprägt.

- -

3.1 Gefährdete Pflanzenarten

Nachfolgend werden die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Pflanzenarten
- und Blütenpflanzen in
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Bundesartenschutzverordnung (2005) dokumentiert sind.

Tabelle 2: Gefährdete Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet

1

3

3.2 Besonders geschützte Biotope

In der Biotoptypenkarte sind die Flächen auskartiert, welche als Sumpfwald gemäß § 30
BNatSchG als besonders geschütztes Biotop einzustufen sind. Maßgeblich für die
Ausgrenzung sind die starke Vernässung bzw. die temporäre Überflutung der Flächen
sowie die Pflanzenartenzusammensetzung (Gehölzbestand und Bodenvegetation)
entsprechend dem Kartierschlüssel.

5 Brutvögel

5.1 Methodik

Zwischen April und Juli 2020 wurden 5 Tagbegehungen und 2 Nachtbegehungen

durchgeführt. Die Brutvogel-Erfassung erfolgt flächendeckend im vorgegebenen UG.

Dabei wurden alle Brutvögel nach den Methodenstandards der Revierkartierung
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(SÜDBECK et al 2005) erfasst. Die Gesamtartenliste der Brutvögel ist in der

nachfolgenden Tabelle 3 aufgeführt und in der Brutvogelkarte im Anhang dargestellt. Die

Kartierung wurde von Dipl. Ing. Maike Dankelmann, Quickborn durchgeführt.

5.2 Zusammenfassende Ergebnisse der Brutvogelkartierung

Es konnten im Gebiet 26 Vogelarten (Brutvogelerfassung 2009: 22 Arten) festgestellt

werden. Hiervon sind 23 Arten mit insgesamt 43 Revierpaaren als Brutvogel einzustufen

(Brutvogelerfassung 2009: 18 Brutvögel/55 Revierpaare). Das Areal zeigt

erwartungsgemäß Vogelgemeinschaften der strukturreichen Gehölz- und

Siedlungsbiotope. Die Artendiversität und Individuendichte ist mit 26 Vogelarten und 43

Revierpaaren auf dem ca. 2 ha großen Areal relativ hoch. Die geringere Abundanz im

Vergleich zu 2009 könnte auf die Verkleinerung des Waldbiotops zurückzuführen sein.

Es handelt sich überwiegend um sogenannte , die meist als

Gehölzbrüter häufig in gehölzreichen Gärten, Parks Gebüsch und Wäldern vorkommen.

Lediglich die Stockente ist an Gewässer gebunden. Diese Arten sind weder gefährdet

noch besonders spezialisiert und relativ unempfindlich gegenüber menschlichen

Störungen.

An wertgebenden, planungsrelevanten Arten kommen Nachtigall (RLN:V), Gelbspötter

(RLN:V), Gartengrasmücke (RLN:V) Grauschnäpper (RLN:3), Grünspecht (§§) und Star

(RLN:3) vor (Brutvogelerfassung 2009: Nachtigall, Gartengrasmücke, Girlitz und Star).

Grauschnäpper und Gartengrasmücke wurden nur einmal festgestellt. Diese beiden

Arten können Nahrungsgäste sein, wobei die Brutplätze im Umfeld liegen können.

Potenziell sind die vorhandenen Strukturen als Brutplatz geeignet.

Insgesamt wird dem Waldareal eine mittlere Bedeutung für die Avifauna beigemessen.

Für seltene spezialisierte Brutvogelarten ist das Areal allerdings zu klein und von

randlichen, städtischen Störeinflüssen vorlastet.

Tabelle 2: Übersicht über die Brutvögel im Untersuchungsgebiet
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  Legende:
RL D  = Rote Liste Deutschland (SÜDBECK et al. 2015)
RL Nds. = Rote Liste Niedersachsen (KRÜGER U. NOPKOW 2015)
SG x = Streng geschützt nach § 7 BNatSchG
VSRL  x = Art ist in Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt
Statusangabe:
BN = Brutnachweis, BV = Brutverdacht, BZ = Brutzeitfeststellung, NG = Nahrungsgast
Nahrungsgäste: absolute Zahl
x = festgestellt, keine Größengabe, A: 1, B: 2-3, C: 4-7, D:8-20
Gefährdungskategorien:
1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, III = Neozoen, - = ungefährdet
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Beschreibung der Brutvogelarten

Im Folgenden werden die planungsrelevanten Brutvogelarten hinsichtlich ihrer

Lebensraumansprüche und ihrer Vorkommen im Untersuchungsgebiet (UG)

beschrieben. Aufgeführt werden Brutvögel, die entweder in der Roten Liste von

Niedersachsen (Krüger et al. 2007) oder von Deutschland (Südbeck et al. 2007)

mindestens in der Vorwarnliste aufgeführt werden, und/ oder nach § 7 BNatSchG streng

geschützt und / oder Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutz-Richtlinie sind.
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6 Amphibien

Das vollständige Gutachten zur Amphibienkartierung befindet sich im Anhang.
Nachfolgend wird eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse erstellt.

6.1 Methodik

Eine Vorbegehung außerhalb der Kartierungssaison erfolgte bereits am 2. Januar 2020,

um die örtlichen Gegebenheiten genauer kennenzulernen. Die eigentlichen

amphibienfaunistischen Geländetermine waren der 25. März, der 22. April

(abends/nachts) sowie der 8. Juni 2020. Dabei kamen feldherpetologische

Standardmethoden wie die Sichtbeobachtung an Gewässerufern, das Verhören rufender

Männchen (im März tagsüber, im April bei Dunkelheit), das Ableuchten von

nach Larven (im

Juni, soweit noch Wasserkörper vorhanden waren) zur Anwendung.
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6.2 Zusammenfassende Ergebnisse der Amphibienkartierung

Im eigentlichen Untersuchungsgebiet konnten keine Amphibien festgestellt werden.

Lediglich an einem ca. 300 m entfernt liegenden Tümpel an der Ortsumgehungsstraße

zeigte einige rufende Laubfrösche auf. Das Gewässer im Waldareal ist mit organischem

Material (Falllaub) tropisch belastet. Möglich wären aufgrund der Habitatausstattung

kleinere Bestände weniger anspruchsvoller Arten wie Teichmolch (Lissotriton vulgaris),

Erdkröte (Bufo bufo) und Grasfrosch (Rana temporaria).

Zusammenfassend lässt sich das UG aus amphibienfaunistischer Sicht  unabhängig

von fehlenden konkreten Artnachweisen  als mäßig wertvoller, gehölzbetonter

Landlebensraum charakterisieren, der u. a. durch Verinselungs-, Eutrophierungs- und

Sukzessionseffekte beeinträchtigt wird und ein mangelhaftes Angebot an potentiellen

Laichgewässern aufweist, die sich in in einem strukturell guten Zustand befinden.

7 Fledermäuse

Das vollständige Gutachten zur Fledermauskartierung befindet sich im Anhang.
Nachfolgend wird eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse erstellt.

7.1 Methodik

Zur Ermittlung des Quartierpotentials wurde am 14.03.2020 eine Begehung des

Untersuchungsgebietes durchgeführt, bei der Gebäude und Gehölze auf potenzielle

Habitatstrukturen untersucht wurden. Zu diesem Zweck wurden im Untersuchungsraum

die Gehölze hinsichtlich entsprechender Strukturen mithilfe eines Fernglases abgesucht.

Zur Erfassung der Fledermausfauna wurde das Gebiet zwischen Mai und August 2020

insgesamt 4-mal unter Einsatz des Batdetektors und mittels Sichtbeobachtung

begangen.

Daneben wurde ein Batcorder an 2 Standorten im Wald eingesetzt. Das Gerät ermöglicht

eine Aufzeichnung von Fledermausaktivitäten am Standort und eine Software gestützte

Auswertung hinsichtlich der aufgezeichneten Arten.

7.2 Ergebnisse der Fledermauskartierung

Im Untersuchungsgebiet konnten während der Begehungen durch akustische Geräte

insgesamt vier Fledermausarten (Gr. Abendsegler, Breitflügelfledermaus,

Zwergfledermaus und die Rauhautfledermaus) nachgewiesen werden. Alle

Fledermausarten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt und

werden im Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates (FFH-Richtlinie) als streng zu

schützenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse aufgeführt.
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Es konnten 4 Höhlenbäume im Bereich des Weiden-Sumpfwaldes ermittelt werden, die

jedoch zur Zeit der Untersuchung nicht von Fledermäusen genutzt wurden.

Der Waldbereich wird von der Zwergfledermaus und der Breitflügelfledermaus mäßig

frequentiert.

Insgesamt ist dem Waldareal als Funktionsraum für Fledermäuse nur eine mäßige

Bedeutung beizumessen.

8 Einschätzung der Empfindlichkeit des Areals gegenüber dem
Bauvorhaben

Die Firma Irro plant seine Gewerbefläche um ca. 880 m² für eine Pkw-Stellplatzfläche zu
erweitern. Als zusätzliche Beeinträchtigungsfläche werden zusätzlich 5 m Puffer
eingerechnet. (siehe Abb. 3).

Abbildung 3: Eingriffsfläche incl. 5 m Puffer, M 1 : 1000
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Mit Realisierung des Vorhabens ist mit folgenden Beeinträchtigungen zu rechnen:

1 Überbauung von ca. 1.150 m² Waldfläche, hiervon ca. 220 m² Weiden-Sumpfwald
(WNW), der als besonders geschützter Biotop gemäß §30 BNatSchG einzustufen
ist. Anteilige gehen 780 m² Pionierwälder (WPW und WPE) und ca. 150 m² schlecht
ausgeprägter Erlen-Eschen-Sumpfwald (WNE-) verloren. Entsprechend der
Biotopwertigkeit besitzen die Pionierwälder eine mittlere Empfindlichkeit, der
gestörte Auwald eine hohe Empfindlichkeit und der Weiden-Sumpfwald eine sehr
hohe Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben.

2 Innerhalb des Weiden-Sumpfwaldes stehen einige alte Silberweiden, die von der
Überbauung betroffen sind. Altbäume haben eine besondere Bedeutung als
Habitatbäume für Vögel, Kleinsäuger und Insekten. Ebenso betroffen ist mindestens
ein Höhlenbaum (Niststätte Star) in diesem Areal. 4 weitere befinden sich südlich im
Nahbereich. Die Bäume können Niststätte für Höhlenbrüter sein. Da der
Waldbestand nicht viele Altbäume aufweist, würde sich ein Verlust ungünstig
auswirken.

3 Der Wald ist bereits von Straßen, Wohnen und Gewerbeflächen umgeben und von
anderen naturnahen Grünstrukturen abgekoppelt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass
durch weitere bauliche Verdichtung im nahen Umfeld, der Nutzungsdruck auf die
Fläche steigt. Jede weitere Verkleinerung des verinselten Waldareals hat daher
allgemein negative Effekte auf die Bedeutung des Areals als Rückzugs- und
Lebensraum für Arten.

4 Es ist mit einer Zunahme der betriebsbedingten Störungen durch den Pkw Verkehr
(Verlärmung, Frequentierung, Licht) auf das angrenzende verbleibende Waldareal
im Umfeld zu rechnen, die zu einer Beunruhigung und Vertreibung der Fauna führen
können. Es ist mit einer weiteren Reduzierung der Brutdichte der Vögel zu rechnen.
Ggf. geben planungsrelevante Arten (Gelbspötter, Nachtigall und Star) Brutplätze im
Norden des Areals auf. Es verbleiben anpassungsfähige Arten der Siedlungen (z. B.
Amsel, Grünling, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Rotkehlchen, Zaunkönig,
Zilpzalp).

5  Für Fledermäuse und Amphibien hat das Areal nur eine untergeordnete
Lebensraumfunktion, so dass von keinen erheblichen Beeinträchtigungen der
Artengruppen zu rechnen ist.
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9 Hinweise zu Vermeidung und Minimierung sowie
Ausgleichsmaßnahmen

Vermeidungsmaßnahmen

1 Das Baufeld ist auf das für die Bauabwicklung unbedingt erforderliche Maß zu
reduzieren. Der erforderliche Bereich ist vor Rodung der Bäume auszutrassieren.
Während der Fällarbeiten ist darauf zu achten, dass keine Schäden im
angrenzenden Wald, z. B. durch Boden- und Kronenverletzungen verursacht
werden.

2 Bereiche für die Baustelleneinrichtung und Lagerflächen sind auf unempfindlichen
geringwertigen Flächen, z. B. befestigte Flächen einzurichten

3 Die gerodeten Bäume bzw. Teile von Bäumen sind nicht im angrenzenden Wald zu
belassen, sondern abzutransportieren.

4 Sofern Böschungsflächen durch Aufschüttung des Baugeländes entstehen, sollten
diese dicht mit standortheimischen Strauchgehölzen bepflanzt werden.

5 Überschüssiger Boden ist abzutransportieren.

6 Das gesamte Betriebsgelände sollte eingezäunt werden, um den Schutz der
hochwertigen Biotope vor schleichender Inanspruchnahme zu gewährleisten.

7 Auf die Einhaltung der wasserschutzrechtlichen Bestimmungen ist besonders zu
achten.

8 Eine Fällung von Bäumen und Strauchgehölzen erfolgt im Zeitraum 01.10 28./29.02.
und somit außerhalb der Brutzeit mitteleuropäischer Vogelarten.

9 Zum Fledermaus- und Insektenschutz hat eine Ausleuchtung der Außenflächen der

Halle mit streulichtarmen, warmweißen Lichtquellen, z. B. LED zu erfolgen.

Seitliches oder nach oben strahlendem Streulicht ist unbedingt zu vermeiden. Dies

ist durch entsprechende Abschirmungen der Leuchten zur Seite und nach oben hin

zu gewährleisten.

Hinweise zu naturschutz- und waldrechtlichen Kompensationsmaßnahmen
Der Eingriff in den geschützten Waldbiotop bedarf einer naturschutzrechtlichen

Ausnahmegenehmigung. Für den Ausnahmeantrag nach § 30 Abs. 3 BNatSchG ist im

Umfeld des Sumpfwaldes eine Ausgleichsmaßnahme in gleichartiger Weise

nachzuweisen. Umfang und Art müssen vorher mit der Unteren Naturschutzbehörde

abgestimmt werden.
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Es wird Wald in eine andere Nutzungsform umgewandelt. Die Beseitigung von Wald

(Waldumwandlung) bedingt in der Regel Ersatzaufforstungen (§ 8 NWaldLG1 i. V. m.

 Art und Umfang

der erforderlichen Ersatzaufforstungen sind mit der Unteren Waldbehörde abzustimmen.

Die Maßnahmen sind im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung als

Kompensationsmaßnahmen anrechenbar.

10 Artenschutzrechtliche Beurteilung (Kurzfassung)

10.1 Artenschutzrechtliche Bestimmungen

Nach § 44 BNatSchG Abs. 1 besteht im Rahmen des besonderen Artenschutzes ein

Verbot der Tötung, der Störung sowie der Beschädigung von Fortpflanzungs- und

Ruhestätten wild lebender Tiere sowie der Schädigung wild lebender Pflanzen.

Dabei bezieht sich das Tötungsverbot nach Nr. 1 auf wild lebende Tiere der besonders

geschützten Arten und umfasst auch Nachstellung, Fang und Verletzung und schließt

die Entwicklungsformen der Arten mit ein.

Das Störungsverbot nach Nr. 2 umfasst die wild lebenden Tiere der streng geschützten

Arten und die europäischen Vogelarten. Dabei liegt eine erhebliche Störung vor, wenn

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert.

Das Schädigungsverbot nach Nr. 3 beinhaltet die Beschädigung oder Zerstörung von

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten

Arten.

Die Nr. 4 verbietet die Entnahme wild lebender Pflanzen der besonders geschützten

Arten oder ihre Entwicklungsformen sowie die Beschädigung oder Zerstörung dieser

Pflanzen oder ihrer Standorte.

Für zulässige Vorhaben, die im Rahmen einer Planfeststellung und unter

Berücksichtigung der § 13 und 14 BNatSchG Baureife erlangen, liegt kein

artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand bei Betroffenheit von besonders geschützten

Arten vor.

Sind Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten betroffen, so

liegt ein Verstoß gegen Zerstörung/Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten

nur vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht mehr erfüllt sind.

In diesem Fall können vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden (CEF-
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Maßnahmen). Ggf. können auch Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen

Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) erforderlich sein.

10.2 Artenschutzrechtliche Prüfung

Es erfolgt eine Prüfung, ob durch das Vorhaben die artenschutzrechtlichen

Zugriffsverbote für die Tierartengruppen Fledermäuse, Vögel und Amphibien verletzt

werden. Ein Vorkommen von weiteren in dem Anhang IV gelisteten Tier- und

Pflanzenarten der FFH-Richtlinie kann ausgeschlossen werden. Die entsprechenden

Arten kommen aufgrund ihres Verbreitungsmusters oder ihrer Lebensraumansprüche im

Plangebiet und seinem nahen Umfeld nicht vor. Für diese Arten kann eine Überprüfung

entfallen.

Artengruppe Vögel
Tötungsverbotes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (Tötungsverbot)
Zur Vermeidung des Tötungsverbotes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (Tötungsverbot)

ist die Bauzeitenregelung zu beachten, die gewährleistet, dass sämtliche

Rodungsarbeiten außerhalb der Brutzeit durchgeführt werden. Da möglicherweise bei

der Fällung/Rodung von Gehölzen neben den streng geschützten, gefährdeten und

auf der Vorwarnliste aufgeführten Arten Nachtigall (RLN:V), Gelbspötter (RLN:V),

Gartengrasmücke (RLN:V) Grauschnäpper (RLN:3), Grünspecht (§§) und Star (RLN

3) auch Arten Ubiquisten betroffenen sein können, erstreckt sich die zu betrachtende

Brutzeit insgesamt von Mitte März bis Ende Juli. Alle erforderlichen vorbereitenden

Baumaßnahmen sind somit außerhalb dieser Zeitspanne durchzuführen.

Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten)
Durch die Überbauung von Wald kann der Höhlenbrüter Star seine Niststätte verlieren.

Zusätzlich kann ein Brutplatz des Gelbspötters und ein Brutrevier der Nachtigall

verloren gehen. Es ist davon auszugehen, dass Ausweichquartiere für die Arten nicht

zur Verfügung stehen, da geeignete Brutstätten im räumlichen Zusammenhang

bereits besetzt sind.

Mögliche CEF-Maßnahmen: zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen

Funktionalität sind:

 Vor Beseitigung des Höhlenbaums für die betroffene Vogelart Star sind 3

marder- und waschbärsichere Nisthilfen für diese Art an geeigneten Bäumen

in dem Waldareal anzubringen.
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 Für die bestandsgefährdeten Arten Gelbspötter und Nachtigall l sind geeignete

Habitate im räumlichen Zusammenhang neu zu schaffen bzw. zu verbessern,

z. B. Anlage von (Feucht-)gebüsch und Entwicklung von Wald- und

Gehölzrändern.

Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2  BNatSchG (Erhebliches Stören von
Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten)
Durch den Betrieb der Stellplätze gegen Störungen in Form von Licht, Lärm und

Frequentierung aus, die zu Störungen der Brutvögel führen können. Die

Störwirkungen sind jedoch nicht so erheblich, dass sich der Erhaltungszustand der

lokalen Population der betroffenen Arten verschlechtert. Betroffen sind weitestgehend

Brutvögel der Siedlungen, deren lokale Population nicht gefährdet ist.

Vermeidungsmaßnahmen: Einzäunung der Stellplätze und Pflanzung einer dichten,

mindestens 5 m breiten Strauchhecke zum angrenzenden Wald.

Sparsame Beleuchtung und Verwendung von streulichtarmen Lampentypen.

Artengruppe Fledermäuse

Verletzung oder Tötung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)
Die Verletzung oder Tötung von Individuen bzw. von Entwicklungsformen einer streng

geschützten Art ist möglich

 durch anlagebedingte Beeinträchtigungen bei erforderlichen Rodungsarbeiten

an Gehölzbeständen, wodurch Tiere in besetzten Quartieren verletzt oder

getötet werden können. Ein signifikantes Tötungsrisiko liegt vor, wenn durch

das Vorhaben die Mortalität deutlich über das allgemeine Lebensrisiko der Art

gesteigert wird.

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme einer Bauzeitenvorgabe
vom 01.11 - 28.02. kann eine Verletzung oder Tötung von Fledermäusen
ausgeschlossen werden, es ergibt sich in der Folge kein Verbotstatbestand der
Tötung oder Verletzung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.

Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
Bau- und betriebsbedingte Effekte wie Lärm, Licht oder Bewegungsreize können auf

Fledermäuse als optische oder akustische Störungen einwirken. Diese Störungen

könnten sich auf die streng geschützten Tiere negativ auswirken, sodass Unruhe oder
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Flucht zu einer verminderten Reproduktion führen könnte. Dies hätte als Folge

langfristig eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu

bedeuten.

Die Verwirklichung dieses Tatbestandes ist im Fall des geplanten Vorhabens
nicht gegeben, da Standorte von Reproduktionsquartieren oder wichtige
Flugrouten bzw. Jagdhabitate, die im Wirkungsbereich des Eingriffsgebietes
liegen und Funktionsbeziehungen zu einem wichtigen Quartier haben könnten,
nicht vorhanden sind. Der Verbotstatbestand der Störung nach § 44 Abs. 1 Nr.
2 BNatSchG wird daher nicht berührt.

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)
Die Vernichtung oder Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten einer

geschützten Art ist durch eine bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme von

im Baufeld befindlichen Lebensräumen grundsätzlich möglich. In Bezug auf das zu

prüfende Plangebiet bezieht sich dies auf die Teilflächen, auf der die Fortpflanzungs-

oder Ruhestätten dauerhaft vernichtet werden. Es sind grundsätzlich alle Arten

empfindlich, jedoch nur bei Betroffenheit der artenschutzrechtlich relevanten

Teillebensräume. Ausschließlich als Jagdgebiete genutzte Teilhabitate einer Art

zählen i. d. R. nicht dazu, es sei denn, dass sie für die Funktion einer

Fortpflanzungsstätte unverzichtbar sind. Eine räumliche Begrenzung auf den

eigentlichen Vorhabenbereich ist in der Regel möglich. Im artspezifisch zu

definierendem Umfeld können darüber hinaus auch Beeinträchtigungen möglich sein,

wenn die nutzungsbedingten Wirkprozesse des Vorhabens zu einer nachhaltigen

Entwertung der ökologischen Funktion von außerhalb liegender Fortpflanzungs- und

Ruhestätten führen.

Die Verwirklichung dieses Verbotstatbestandes ist an die Verschlechterung des

Erhaltungszustands der betroffenen lokalen Populationen gekoppelt. Der

t, wenn

 aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass

diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie

angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird,

 das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in

absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird und

 ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin

vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art

zu sichern.
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Es wird davon ausgegangen, dass ein Tatbestand der Beschädigung oder
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG nicht eintritt.
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1
Das Busunternehmen Irro aus Lüchow möchte auf der angrenzenden Fläche einen
Parkplatz für seine Mitarbeiter errichten. Es handelt sich um eine rund 1000
Quadratmeter große Fläche im Westen der Stadt Lüchow an der Tarmitzer-Straße.

Karte 1: Untersuchungsgebiet Erweiterungsfläche in Lüchow (Google Maps 30.06.2020)

Alle Fledermausarten sind gemäß § 7 (2) Nr. 14b BNatSchG streng geschützt. In § 44
Abs. 1 werden die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote benannt. Danach ist es u. a.
verboten, Tiere der besonders geschützten Arten zu töten, während der
Fortpflanzungszeit zu stören sowie deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu
zerstören.
Anhand der Ergebnisse wird im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Einschätzung
geprüft, ob bedingt durch das Vorhaben Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
BNatSchG ausgelöst werden können und ob dieses über konfliktmindernde
Maßnahmen vermeidbar ist.

Folgende Fragestellungen sollen bei der Untersuchung bearbeitet werden:
 Welche Fledermausarten bzw. -zönosen sind im Untersuchungsgebiet

verbreitet?
 Welche Räume werden durch o.g. Fledermauszönosen genutzt?
 Wo befinden sich im Untersuchungsraum Fledermausquartiere und wie werden

sie genutzt?
 Wie wirken sich die geplanten Maßnahmen auf potentiell vorhandene

Fledermauszönosen aus?
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1.1 Das Untersuchungsgebiet

Karte 2: Erweiterungsfläche in Lüchow (Eingriffsfläche)

Abb. 1: Ein Wassergraben zieht sich durch das UG (Manthey 2020)
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Abb. 2: Vereinzelt ca. 80-jährige Eichen befinden sich im UG (Manthey 2020)

Abb. 3: Sehr dichtes und undurchdringbares Unterholz befindet sich im UG (Manthey 2020)
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2

Das auffälligste Merkmal aller Fledermausarten ist neben ihrer Fähigkeit zu fliegen ihre
Nachtaktivität. Die Orientierung beim nächtlichen Flug erfolgt dabei durch Biosonar:
Von den Tieren ausgestoßene Ultraschalltöne -für den Menschen nicht hörbar-
ermöglichen es ihnen nicht nur, sich ihren Lebensraum detailliert einzuprägen,
sondern auch ihre Beutetiere (Insekten und Spinnen) sicher zu orten. Alle
einheimischen Fledermäuse ernähren sich von Gliedertieren und dabei hauptsächlich
von Insekten. Während des Sommerhalbjahres benötigen sie täglich eine
Nahrungsmenge, die etwa 20 bis 50 % ihres eigenen Körpergewichtes beträgt. Um
diesen hohen Nahrungsbedarf kontinuierlich decken zu können, benötigen
Fledermäuse Jagdgebiete mit entsprechend hohem Insektenangebot. Zudem müssen
diese Nahrungsflächen in erreichbarer Nähe ihrer Unterschlupfe - den sogenannten
Sommerquartieren - liegen. Welche Biotope bevorzugt zur Jagd aufgesucht werden,
welche Jagdstrategien die einzelnen Arten entwickelt haben und welche Entfernungen
die Tiere bis zu den Nahrungsgebieten zurücklegen, ist von der jeweiligen
Fledermausart abhängig. Hier zeigt sich die unterschiedliche ökologische Einnischung
der einzelnen Arten am deutlichsten. Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) jagt
z.B. überwiegend im freien Luftraum über den Baumkronen der Wälder oder über
Gewässern. Fransen-, Bechstein- oder Langohrfledermäuse lesen ihre Beutetiere zum
Teil direkt von der Vegetation ab. Große Mausohren wiederum jagen häufig am
vegetationsarmen Laubwaldboden Laufkäfer.

Grundsätzlich gibt es jedoch Lebensraumtypen, die von Fledermäusen (oft von
mehreren Arten) gerne zur Jagd aufgesucht werden:

 stehende und fließende Gewässer mit naturnahen Uferzonen, Feuchtgebiete,
Waldränder, Waldlichtungen und Waldwege mit abwechslungsreicher
Vegetationsschichtung

 parkartiges Gelände und Obstwiesen,
 Dörfer und Siedlungen mit einer vielfältigen Ausstattung an Sträuchern, alten

Bäumen, Gärten, Brachflächen, (Klein-)Viehhaltung usw.,
 Grünzüge (z.B. Hecken, Baumreihen und Alleen) entlang von Straßen,

Feldwegen, Flurgrenzen oft auch in Verbindung mit (insektenanlockenden)
Beleuchtungen

Ausgangspunkt für die nächtlichen Jagdflüge sind die schon angesprochenen
Quartiere, an deren Beschaffenheit jede Fledermausart etwas andere Ansprüche stellt.
So lassen sich

r oftmals Überschneidungen
gibt.
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In jedem Fall sind die heimischen Fledermäuse auf vorhandene Verstecke
angewiesen. Sie können sich ihre Unterkünfte nicht selber bauen.
Je nach jahreszeitlicher Nutzung werden Sommer- und Winterquartiere unterschieden.
Innerhalb der Kategorie der Sommerquartiere unterscheidet man je nach Funktion des
Quartiers in:

 Männchenquartiere: Fledermausmännchen verbringen den Sommer meist
getrennt von den Weibchen in separaten Quartieren. Männchenquartiere
können sowohl Einzeltiere als auch kopfstarke Gruppen beherbergen.

 Wochenstubenquartiere: Hier sammeln sich unterschiedlich viele Weibchen
einer Fledermausart, um zusammen ihre Jungen groß zu ziehen. Mit dieser
zentralen Funktion kommt diesen - oft traditionell genutzten - Quartieren eine
besonders große Bedeutung zu.

 Paarungsquartiere: Die Männchen vieler Fledermausarten besetzen im
Spätsommer Quartiere an Bäumen oder Gebäuden, in die sie durch Balzrufe
Weibchen zur Paarung locken.

 Zwischenquartiere: In den Übergangszeiten Frühjahr und Herbst genutzte
Unterschlupfe. Bei adulten Weibchen ohne Jungtieraufzucht ist dieser
Quartiertyp ggf. auch im Sommerzeitraum festzustellen.

Viele Fledermausarten, wie z.B. die hauptsächlich in Wäldern lebenden Bechstein-,
Fransen- oder Mopsfledermäuse, nutzen dabei nicht nur ein Wochenstubenquartier.
Vielmehr ist ein häufiger Wechsel zwischen verschiedenen - räumlich oft enger
beieinander liegenden - Standorten (z.B. verschiedene Häuser in einem Dorf oder
Quartiergebiete in Wäldern) arttypisch. Auch kann sich eine zusammengehörende
Fledermausgesellschaft auf verschiedene Unterkünfte aufteilen. In solchen Fällen

Andere Arten, wie beispielsweise das Große Mausohr, haben eine sehr starke
traditionelle Bindung an ihre Wochenstubenquartiere und wechseln im Normalfall
weder im Verlauf vieler Jahre noch innerhalb eines Jahres gänzlich den Standort ihrer
Fortpflanzungsstätte.
Wochenstubenquartiere werden von den Fledermausweibchen im Frühjahr besetzt.
Im Juni/Juli bringen sie ihre Jungen zur Welt, die nach ca. 8-10 Wochen flügge sind.
Die meisten Arten bekommen 1 Jungtier pro Weibchen und Jahr. Nur wenige Arten
wie z.B. Große Abendsegler bekommen regelmäßig auch 2 Jungtiere/Jahr.
Die Entfernungen zwischen den Sommerquartieren und den nachts aufgesuchten
Jagdgebieten sind abhängig von der Fledermausart und dem Nahrungsangebot im
Quartierumfeld. Sie kann wenige 100 Metern bis zu weit mehr als 10 Kilometern
betragen.
Von einigen Fledermausarten, wie z.B. von der Wasserfledermaus (Myotis
daubentonii), weiß man, dass die Tiere ihre Jagdgebiete zügig auf regelmäßig
benutzten Flugwegen (Flugrouten) aufsuchen. Oftmals fliegen die Tiere dabei
zumindest nach dem abendlichen Quartierausflug - zielstrebig entlang von linearen
Strukturen, wie z.B. Hecken, Waldrändern und -schneisen oder Häuserzeilen. Ihr Flug
unterscheidet sich dabei oft in Geradlinigkeit und Höhe vom Flugverhalten bei der Jagd
nach Insekten.
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Nach dem Flüggewerden beginnt für die neugierigen Jungtiere ein sehr wichtiger
Zeitraum: Sie müssen in kurzer Zeit ihren Lebensraum mit Nahrungsgebieten,
Sommerquartieren und geeigneten Überwinterungsquartieren kennen lernen.
Besonders zwischen Sommer- und Winterquartier müssen Jung- und Alttiere einiger
Arten regelmäßig Entfernungen von mehreren hundert Kilometern zurücklegen. Von
Großen Abendseglern und Rauhautfledermäusen weiß man, dass sie in dieser
Jahreszeit Wanderungen von mehr als 1000 Kilometern unternehmen können.
Für mitteleuropäische Fledermausarten ist es überlebenswichtig, genügend geeignete
Winterquartiere zu kennen, um das insektenarme Winterhalbjahr im Winterschlaf
überstehen zu können.
Viele Arten suchen dazu im September/Oktober unterirdische Höhlen, Stollen, Keller,
Bunker oder ähnliches auf, andere überwintern bevorzugt in Baumhöhlen oder in
Hohlräumen an Gebäuden bzw. in Felsspalten. Der Überwinterungsbestand in diesen
Quartieren kann wenige Tiere bis zu etlichen Tausend Fledermäusen betragen. In den
Winterquartieren finden sich nicht nur die im Sommer getrenntlebenden Männchen
und Weibchen der einzelnen Arten gemeinsam ein, oftmals beherbergt ein Quartier
auch mehrere verschiedene Fledermausarten mit ähnlichen Ansprüchen an ihren
Überwinterungsplatz.
Im Zeitraum von Februar bis April verlassen die meisten Fledermäuse ihre
Winterquartiere, um in ihre traditionell genutzten Sommerlebensräume
zurückzukehren. Betrachtet man das zur Ökologie der Fledermäuse Gesagte aus Sicht
der Landschaftsplanung, sind besonders die Lebensweise als Teilsiedler mit den
daraus resultierenden räumlich-funktionalen Beziehungen zwischen den Teilhabitaten
(Quartiere, Jagdgebiete, Flugstraßen) von besonderer Bedeutung bei der
planerischen Berücksichtigung dieser Artengruppe. Abgekoppelt davon kommt auch
der reine artenschutzrechtliche Aspekt bei Fledermäusen stark zum Tragen, da alle
heimischen Arten strengen nationalen und internationalen Schutz genießen.
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2.1 Potenzielle Auswirkung des Eingriffs auf die Fledermausfauna

Durch die Lebensweise der Fledermäuse mit ihrer Eigenschaft, Quartiere in Bäumen
und Gebäuden zu besiedeln und von diesem ausgehend Nahrungsflüge in die nähere
aber auch weitere Umgebung zu unternehmen, sowie die jahreszeitlichen räumlichen
Wechsel zwischen Sommer-, Paarungs-, Zwischen- und Winterquartieren, sind
insbesondere folgende Konflikte zwischen den Tieren und Bauvorhaben möglich:

 Direkter Verlust von Sommer-, Winter- oder Zwischenquartieren durch
Überbauung

 Direkter Verlust von Jagdlebensräumen durch Überbauung oder Versiegelung
 Anlagebedingter Verlust von Jagdlebensräumen und funktionalen

Beziehungen zwischen unterschiedlichen Quartierstandorten durch
Veränderungen der Habitatstrukturen

 Betriebsbedingte Individuenverluste (z.B. durch Fallenwirkungen von
Gebäudeteilen)

 Verlust von Jagdlebensräumen durch akustische Reize (Schall)
 Verlust von Jagdlebensräumen durch Licht (Meidungsverhalten & Anlockung

unterschiedlicher Fledermausarten)

Ob einer oder mehrere dieser Konflikte zutreffen, muss stets für das jeweilige
Vorhaben geprüft werden. Hier sind die Lage des Baukörpers, die Nutzungsart,
Beleuchtungsintensität usw. einerseits sowie die lokale Fledermausfauna mit ihrer
Raumnutzung auf der anderen Seite zu berücksichtigen.
Grundsätzlich kann ein erhöhtes Konfliktpotenzial vorliegen, wenn zum Beispiel die
Quartiere von Fledermäusen von Rodungs- oder Abrissmaßnahmen betroffen wären,
essentielle Jagdgebiete überbaut würden oder durch Beleuchtung entwertet werden
würden.

2.1.1 Verlust von Sommer-, Winter- oder Zwischenquartieren
Baumquartiere von Fledermäusen befinden sich dabei nicht nur in Altbäumen, sondern
regelmäßig auch in jüngeren Bäumen ab einem Brusthöhendurchmesser von ca. 30
cm. Einzelquartiere von Fledermausmännchen können sich auch in noch dünneren
Bäumen mit ca. 20 cm Durchmesser befinden und haben teilweise nur ein
Innenvolumen von 0,3 Litern (MESCHEDE & HELLER 2000, FRANK 1994).
Fledermausquartiere befinden sich zudem nicht nur in gut sichtbaren Specht- oder
Faulhöhlungen, sondern auch in Stammfußhöhlen, hinter abstehender Rinde, in
Astabbrüchen oder Zwieselhöhlen. Solcherlei Verstecke sind einerseits rein visuell
kaum in ihrer Bedeutung für Fledermäuse einzuschätzen und andererseits ohnehin
vom Erdboden aus sehr oft überhaupt nicht erkennbar (MESCHEDE & HELLER 2000).
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2.1.2 Verlust von Jagdlebensräumen und funktionalen Beziehungen zwischen
unterschiedlichen Quartierstandorten durch Veränderungen der
Habitatstrukturen

Beeinträchtigungen sind durch direkte vorübergehende Flächeninanspruchnahme
infolge der Rodung der Waldfläche mit dem südlichen Waldrand und den
anschließenden Hangbereichen, einschließlich der Entfernung des Bodens, zu
erwarten. Dadurch ergibt sich ein Verlust von Fortpflanzungs-, Ruhe- und
Nahrungsstätten für wildlebende Tiere. Außerdem geht der betroffene Wald als
wichtiges Bindeglied für Austausch- und Wanderbeziehungen zwischen den großen
Waldflächen im Süden für einen längeren Zeitraum verloren. Als weitere relevante
Projektwirkung ist die bau- und anlagebedingte Ausweitung bzw. Verschiebung
bestehender Vorbelastungen v. a. durch Verlärmung und optische Reize in
benachbarte Landschaftsausschnitte zu betrachten.
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3.1 Strukturkartierung/Baumhöhlenuntersuchung
Für die Beurteilung der Nutzung oder Eignung als Quartierstandort für Fledermäuse
und um ggf. gezielter die Erfassungen von am Quartier schwärmender Fledermäuse
durchzuführen, erfolgte eine Untersuchung der Gebäude und Gehölze auf potenzielle
Habitatstrukturen. Baumhöhlen (Spechthöhlen, Stammrisse und -spalten, ausgefaulte
Astabbrüche etc.) stellen je nach Qualität ein potenzielles Angebot an Quartieren für
Fledermäuse. Es wurden zu diesem Zweck im Untersuchungsraum die Gehölze
hinsichtlich entsprechender Strukturen mithilfe eines Fernglases abgesucht. Die
Untersuchung der Bäume erfolgte im unbelaubtem Zustand am 14 März 2020.

3.2 Erfassung mittels Batdetektor und Sichtbeobachtung
Die Ermittlung genauer Individuenzahlen von Fledermäusen ist eigentlich nur möglich,
wenn Individuen gleichzeitig oder sehr kurz hintereinander an einem Ort beobachtet
werden können und dabei ein ausreichend guter Sichtkontakt besteht. Solche
Idealbedingungen stellen bei Beobachtungen von Fledermäusen die Ausnahme dar,
da sich der Erfassungszeitraum in der Regel nach Sonnenuntergang in die Dunkelheit
erstreckt. Darüber hinaus nutzen die Tiere oftmals ein großes Areal als Jagdhabitat
und fliegen Strukturen wiederholt ab, wobei sie individuell dabei nicht zu unterscheiden
sind. Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist daher zu beachten, dass eine genaue
Zählung von Fledermäusen im Feld nur selten möglich ist. Es kann folglich der
Kartierung mit dem Bat-Detektor und insbesondere bei Erfassungen von Aktivitäten
mit automatischen Aufzeichnungsgeräten nicht ausgeschlossen werden, dass
Fledermausindividuen mehrfach registriert werden. Die bei der Felderhebung
ermittelte Anzahl von Fledermausbeobachtungen ist daher nicht mit gezählten
Individuen gleichzusetzen. Im Folgenden wird daher für im Feld registrierte
Beobachtungen der Begriff ´Begegnung´ oder ´Kontakt´ verwendet.

Für die Untersuchung der Fledermausfauna wurden folgende Teilaspekte hinsichtlich
der Lebensraumnutzung durch Fledermäuse bearbeitet:

 Quartier
 Jagdhabitat
 Flugstraße

Fledermäuse wurden dabei anhand ihrer Ortungsrufe lokalisiert, die mithilfe eines
Ultraschallfrequenzwandlers (Bat-Detektor) in für Menschen hörbare Laute
umgewandelt werden. Die Rufe sind artspezifisch und können bei ausreichender
Rufintensität - wie etwa bei Jagdflügen - bei vielen Arten zur Artbestimmung genutzt
werden. Beim Streckenflug, also z. B. beim Flug vom Tagesquartier zum Jagdgebiet
oder auf Migrationsflügen, ist eine Bestimmung auf diese Weise häufig nicht möglich.
Die Signale sind dann nur kurz zu hören und Rufe verschiedener Arten lassen sich nur
schwer oder gar nicht unterscheiden. Insbesondere bei Arten der Gattung Myotis ist
eine weitergehende Unterscheidung der Rufe zur Artbestimmung häufig schwierig, bei
nur kurzer Rufsequenz im Feld oftmals unmöglich (vgl. z. B. BARATAUD 1996, SKIBA
2009). Für den Versuch einer genaueren Artidentifikation werden ggf. geeignete
Rufsequenzen in zehnfacher Zeitdehnung digital mitgeschnitten, um sie später am
Computer mit Hilfe von spezieller Ultraschallanalyse-Software auszuwerten.
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Zusätzlich zur akustischen Identifikation wurden die fliegenden Tiere, soweit sichtbar,
auch anhand morphologischer und verhaltensbiologischer Parameter wie Größe,
Fluggeschwindigkeit, Flughöhe sowie Jagdverhalten angesprochen.
Neben Jagdgebieten, die immer wieder aufgesucht werden, nutzen Fledermäuse
häufig lineare Landschaftselemente als Leitlinien für die Transferflüge entlang oftmals
traditionell genutzter Flugstraßen vom Quartier ins Jagdgebiet. Es wurde daher
versucht, das Flugverhalten der Tiere in Jagd- und Streckenflug zu unterscheiden, um
die Nutzung der Landschaftsstrukturen zu dokumentieren. Um als Begegnung im
Sinne einer Flugstraße gewertet zu werden, sind wenigstens zwei Beobachtungen zu
unterschiedlicher Zeit notwendig, mit mindestens zwei Individuen, die zielgerichtet und
ohne länger andauerndes Jagdverhalten vorbeifliegen.

Tabelle 1: Begehungstermine

Zur Erfassung der Fledermausfauna wurde das Gebiet zwischen Mai und August 2020
insgesamt 4-mal (22.05. abends, 26.06. morgens, 23.07. abends und am 15.08.
abends) begangen. Die Auswahl der Begehungstermine wurde vornehmlich durch die
Wetterverhältnisse bestimmt. Es wurden ausschließlich Nächte gewählt, die
niederschlagsfrei, windstill und relativ warm waren. Die Erfassung erfolgte in der
Hauptaktivitätsphase der Fledermäuse. Sie begann entweder abends eine halbe
Stunde vor Sonnenuntergang und dauerte 4 Stunden bis Mitternacht oder sie begann
um 2.00 morgens und ging bis zum Aufgang der Sonne.
Für die Erfassung von Fledermäusen in unterschiedlichen Teilbereichen des
Untersuch Elekon AG, der sowohl nach
dem Prinzip der Zeitdehnung als auch nach dem Prinzip der Frequenzmischung
arbeiten, eingesetzt.
Die Anwendung des Fledermausdetektors eignet sich neben der Artbestimmung von
Fledermäusen sehr gut für die Lokalisation von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, da
diese in bestimmten Funktionszeiträumen schwärmend vor ihren Quartieren
beobachtet werden können (von Helverson 1989).
Die Analyse der Ultraschalllaute basiert auf einer rechnergestützten automatischen
Analyse der Rufe von Fledermäusen, die mittels Computer konkretisiert werden
können. Die Ultraschalllaute der Fledermäuse werden mit diesem Gerät unverfälscht
und in bester Audioqualität aufgezeichnet (Echtzeit, volles Spektrum). Der
BATLOGGER ist in seiner Kapazität und Empfindlichkeit dem herkömmlichen
Fledermausdetektor weit überlegen, denn die empfangenen Signale werden
umgehend automatisch auf SD-Karte gespeichert. Die eingebaute Live-Mithörfunktion
(automatischer Mischer) per Lautsprecher oder Kopfhörer erleichtert die Arbeit.
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3.3 Stationäre akustische Erfassung mit dem Batcorder
Parallel zur Detektorerfassung wurden Flugaktivitäten von Fledermäusen in
ausgewählten Bereichen entlang potentieller Flugstraßen mit fest installierten
Erfassungseinheiten untersucht (Karte 3). Es wurden insgesamt zwei Standorte mit
einem Gerät untersucht. Zum Einsatz kam das System Batlogger A+ der Firma Elekon.
Die Batlogger wurden in den beiden kleinen Wäldchen angebracht. Ortungsrufe
überfliegender Fledermäuse wurden über 4 Stunden aufgezeichnet und digital auf SD-
Karten gespeichert. Dabei unterscheidet die Software des Feldgerätes bereits nach
Ultraschallereignissen von Fledermäusen und anderen Geräuschen, die durch Regen,
Insekten oder durch Bewegung von Vegetation entstehen können. Auf diese Weise
erkannte Störgeräusche werden nicht aufgezeichnet.

Karte 3: Dauererfassung im Untersuchungsgebiet (Manthey 2020)
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4

4.1 Einleitung
Im Zeitraum von Mai bis August 2020 ließen sich vier Fledermausarten im
Untersuchungsgebiet sicher nachweisen (s. Tabelle 2). Das Vorkommen von weiteren
Arten aus der Gattung Myotis ist auszuschließen.
Tabelle 2: Fledermausarten im Untersuchungsgebiet und ihr Schutzstatus (Manthey 2020)

Bei den nachgewiesenen Arten besteht keine ausgesprochen enge Korrelation
zu einem bestimmten Biotoptyp.

Wissenschaftlicher
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Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G IV G 2

GroßerAbendsegler Nyctalus noctula U IV V 2

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii U IV * 2

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus G IV * 3

anzunehmen, aber Status unbekannt; D = Daten def izitär; I = gefährdete w andernde Tierart.

Fledermausart Schutzstatus

Deutscher Name FF
H

R
L 

D
 (2

00
9)

R
LN

ds

Akustisch

* eine akustische Unterscheidung der beiden Arten ist nicht möglich

Rote Listen (RL): RL D = Deutschland (MEINIG et al. 2009); RL Nds = Niedersachsen (HECKENROTH

1991); RL Nds* = Entw urf für Niedersachsen, Stand: 2004.

Gefährdung: 0 = Bestand erloschen (ausgestorben); 1 = vom Erlöschen / Aussterben bedroht;

 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; R = gefährdeter Durchzügler; V = Vorw arnliste; G = Gefährdung

Nachw eis

beziehungsw eise # = streng geschützt.

N= derzeit nicht gefährdet

Der Erhaltungszustand der Arten gilt für Niedersachsen: G= günstig. U= unzureichend, X= Daten defizitär

FFH-Richtlinie; Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.5.1992; II = Anhang II, Arten von

gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgew iesen w erden

müssen; IV = Anhang IV, streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse.

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz): im Sinne von § 10 BNatSchG + = besonders geschützt
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Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) kommt innerhalb Deutschlands im
Norden weitaus häufiger vor als im Süden. Ein Verbreitungsschwerpunkt liegt im Tief-
und Hügelland. Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Gebäudefledermaus.
KURTZE (1991) beschreibt diese Art als typische Dorffledermaus, die allabendlich im
Sommer an Straßenlaternen und häufig an Waldrändern und über Weiden jagt. Die
Breitflügelfledermaus gilt als relativ ortstreu und bildet kleine bis mittelgroße
Wochenstubengesellschaften, überwintert jedoch einzeln. Die Winterquartiere können
Höhlen, Stollen, Keller, tiefe Balkenkehlen, Holzstapel und anderes sein (SCHOBER
& GRIMMBERGER 1998), wobei sich Winter- und Sommerquartier im gleichen Objekt
befinden können. Wochenstuben der Breitflügelfledermaus sind nur aus Häusern
bekannt, einzelne Männchen werden gelegentlich auch im Wald gefunden. Die
Breitflügelfledermaus hat keine Waldbindung und meidet geschlossene
Waldbestände. Die Art dringt in Waldgebiete nur entlang von Wegen oder Schneisen
ein oder sucht dort Lichtungen zur Jagd auf.
Vorkommen im Planungsraum
Die Breitflügelfledermaus wurde im Untersuchungsgebiet entlang des Weges
zwischen dem Plangebiet und am Rand des Untersuchungsgebietes bei der Jagd
beobachtet.

Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) zählt mit zu den größten einheimischen
Fledermausarten. Neben anderen Fledermausarten, wie der Rauhautfledermaus
(Pipistrellus nathusii), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) und andere, gehört er
zu den in Europa saisonal weit wandernden Fledermäusen. Der Große Abendsegler
kommt in ganz Deutschland vor, jedoch aufgrund seiner Zugaktivität saisonal
unterschiedlich. Das Schwerpunktgebiet der Wochenstuben liegt im Norden und
Nordosten Deutschlands. Diese Art ist nach den fundierten Forschungen der letzten
Jahre als typische und
Sommerlebensraum als auch in den Winterquartieren. Die Hauptjagdgebiete im
Sommerlebensraum sind größere offene Flächen mit hohem Beutetierangebot, allen
voran größere Stillgewässer in einer Entfernung von bis zu 12 km vom Quartier. Neben
Baumquartieren bewohnt der Große Abendsegler im Sommer auch hohle
Betonlichtmasten, Spalten in Neubaublocks, tiefe Felsspalten, Brückenbauten und
andere Quartiere, während Winterquartiere in dickwandigen Höhlen (Bäume,
Brücken), tiefen Felsspalten oder Mauerrissen von Häusern bezogen werden.
Vorkommen im Planungsraum
Einige Abendsegler erflogen das Untersuchungsgebiet in recht großer Höhe. Ein
Jagdverhalten im Untersuchungsgebiet wurde nicht beobachtet.

Die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) ist in der Roten Liste Niedersachsens
in die Kategorie 2 eingestuft. Pipistrellus natusii zählt zu den Waldfledermäusen.
Wochenstubenkolonien wählen ihre Sommerquartiere vor allem im Wald und am
Waldrand in der Nähe von Gewässern (BOYE & MEYERCORDS 2004). Die
Sommerquartiere befinden sich in Baumhöhlen, Stammrissen und abblätternder
Borke, seltener an Gebäuden. Paarungsquartiere entsprechen den
Sommerquartiertypen, sie sind aber überwiegend in Auwäldern an größeren
Fließgewässern, die den wandernden Tieren wohl als Leitlinien dienen (ARNOLD &
BRAUN 2002). Die Jagdgebiete befinden sich an Gewässerufern, Waldrändern, über
Schilfflächen und Feuchtwiesen, seltener im lichten Altholzbestand. Die
Rauhautfledermaus zählt zu den fernwandernden Fledermausarten. Ab Mitte
August/September ziehen die Tiere aus Nordostdeutschland in südwestliche Richtung.
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Zur gleichen Zeit werden in NO-Deutschland auch Durchzügler aus den baltischen
Staaten gefunden.
Vorkommen im Planungsraum
Die Rauhautfledermaus durchfliegend im Untersuchungsgebiet angetroffen. Ein
Jagdverhalten im Plangebiet wurde nicht beobachtet.

Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) gilt die Art in Niedersachsen als
gefährdet und wurde so in die Roten Liste in die Kategorie 3 aufgenommen. Als
überwiegend in Gebäuden quartierende Art konzentrieren sich die Nachweise in
Siedlungen, aber auch in Waldgebieten in Kastenrevieren, besonders in
Gewässernähe. Mitunter individuenstarke Wochenstuben finden sich in warmen
Spalten und Hohlräumen von Dachböden, Mauern und Wandverkleidungen. Oft
befinden sich mehrere Quartiere in der näheren Umgebung. Das Jagdgebiet befindet
sich bevorzugt im Bereich von Ortslagen, in der Umgebung von Gebäuden, u. a.
entlang von Straßen, in Innenhöfen mit viel Grün aber auch in Park- und
Gartenanlagen besonders über Gewässern. Lineare Landschaftselemente sind
wichtige Leitlinien sowohl für die Jagd als auch für Stereckenflüge (EICHSTÄDT &
BASSUS 1995).
Vorkommen im Planungsraum
Die Zwergfledermaus war die am häufigsten im Gebiet nachweisbare Fledermausart.
Ca. 6-8 Zwergfledermäuse jagten recht früh kurz nach Sonnenuntergang entlang des
Weges im Untersuchungsgebiet und unter den Baumkronen im Plangebiet.
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4.2 Habitatanalyse/Baumhöhlenuntersuchung
Bei der Begehung zur Habitatanalyse sind an den Gehölzen im Untersuchungsgebiet
bei einigen Bäumen Stammrisse, Fäulnishöhlungen durch Astabbrüche sowie durch
Spechte verursachte Höhlungen (S. Abb. 9) entdeckt worden.

Abb. 4: Lage der Höhlenbäume im Untersuchungsgebiet (Google Earth 2020)

Tabelle 3: Höhlenbäume im Untersuchungsgebiet an der Tarmitzer Straße (Manthey 2019)
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Abb. 5: Geeignete Habitatbäume im Untersuchungsgebiet (Manthey 2020)

Die im Gebiet gefundenen Habitatbäume könnten einzelnen Fledermäusen als
Tagesversteck dienen, eine Nutzung durch einzelne Tiere im Winter ist
auszuschließen.
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4.3 Ergebnisse der stationären Erfassung (Batlogger)

Tabelle 4: Bewertung von daten der stationären Erfassung nach Dürr (2007)

21 9

28 10

11 4

24 7
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5
Im Untersuchungsgebiet konnten in der Zeit von April bis August 2020 insgesamt vier
Fledermausarten nachgewiesen werden.
Individuen der nachgewiesenen Arten nutzen das Gebiet regelmäßig für Transfer- und
Jagdflüge.
Hervorzuheben ist die Bedeutung von Teilen des Untersuchungsraumes als ein
offensichtlich mäßig genutztes Jagdgebiet von Zwergfledermaus und
Breitflügelfledermaus.
Als Definition für die Funktionsräume unterschiedlicher Bedeutung werden folgende
Definitionen nach Brinkmann (1998) zugrunde gelegt:
Tabelle 5: Kriterien nach Brinkmann (1998) zur Bewertung von Fledermausvorkommen auf der Grundlage einer fünfstufigen

Bewertungsskala



Erweiterung von Gewerbeflächen an der Tarmitzer-Straße (Lüchow)  Fachbeitrag Fledermäuse (2020)

Biologe Frank Manthey Seite 23/36

Grundsätzlich ist bei der durchgeführten Erfassung zu berücksichtigen, dass die
tatsächliche Anzahl der Tiere, die ein bestimmtes Jagdgebiet, ein Quartier oder eine
Flugstraße im Laufe der Zeit nutzen, nicht genau feststellbar oder abschätzbar ist.
Gegenüber den stichprobenartigen Beobachtungen kann die tatsächliche Zahl der
Tiere, die diese unterschiedlichen Teillebensräume nutzen, deutlich höher liegen.

Karte 4: Bedeutung gelb= mäßige Jagdaktivität (Manthey 2020)

Funktionsraum mäßiger Bedeutung (gelb)

 Das geplante Untersuchungsgebiet hat für die Fledermäuse nur eine mäßige
Bedeutung

Baumhöhlenquartiere
Aus den vorhanden Baumhöhlen, überwiegend Buntspecht Höhlen, konnten
während der Untersuchung kein Nachweis von Fledermäusen erbracht werden.
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6
6.1 Konfliktanalyse Fledermäuse

Für Fledermäuse ergibt sich durch die im Zuge der Umsetzung der geplanten
Maßnahmen kein erhöhtes Konfliktpotenzial.

6.2 Baubedingte Auswirkungen

Lärmimmissionen
Da in den Nachtstunden nicht mit Baumaßnahmen zu rechnen ist, sind
Lärmimmissionen mit ggf. negativen Auswirkungen durch Störungen auf bestehende
Jagdhabitate oder Quartiere von Fledermäusen im störungsrelevanten Umfeld nicht
zu erwarten.

Lichtimmissionen
Lichtimmissionen können auf einige Fledermausarten eine Barrierewirkung haben, die
zu einer Meidung von Habitaten führen kann. Eine Erhöhung von Lichtimmissionen mit
ggf. negativen Auswirkungen durch Störungen auf bestehende Flugrouten oder
Jagdhabitate von Fledermäusen ist von Beleuchtungseinrichtungen der Baustelle oder
Lagerstätten während der Nacht denkbar. Für den Fall, dass die Baumaßnahmen
ausschließlich tagsüber erfolgen, sind erhebliche Störungen durch Lichtemissionen
auf Jagdhabitate oder Flugrouten von Fledermäusen nicht zu erwarten.

6.3 Anlagebedingte Auswirkungen

Flächeninanspruchnahme
Es wurden während der Begehungen im Untersuchungsgebiet keine direkten oder
indirekten Anzeichen für Quartiere in Gehölzen festgestellt. Aufgrund der Altersstruktur
und Ausprägung der Bäume sind keine Strukturen vorhanden, die potenziell
hochwertige Quartierstandorte bieten für Wochenstuben oder für größere Gruppen als
Winterquartier. Es kann aber nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass die
Gehölze im Jahresverlauf als Versteck oder Paarungsquartier von wenigen Individuen
z. B. von der Rauhaut- oder der Zwergfledermaus genutzt werden. Bei der Fällung der
ermittelten Habitatbäume besteht daher die Möglichkeit, dass sich einzelne
Fledermäuse dort aufhalten und dabei verletzt oder getötet werden.
Durch die erforderlichen Rodungen der Habitatbäume im Plangebiet sind
Fledermausarten durch eine Zerstörung möglicher Ruhestätten betroffen. Eine
Nutzung dieser Strukturen als Ruhestätte für Fledermäuse wurde nicht festgestellt. Der
Verlust betrifft hier ausschließlich mögliche Tagesverstecke und keine hochwertige,
durch Kolonien besiedelte Quartierstandorte.
Eine Funktion als essenzielles zentrales Jagdhabitat für
Wochenstubenkolonien, die außerhalb des Eingriffsbereiches in der Umgebung
liegen könnten, ist nicht anzunehmen.
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7
7.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

7.1.1 Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG

In Bezug auf das Artenschutzrecht sind am 12.12.2007 die im Hinblick auf den
Artenschutz relevanten Änderungen des BNatSchG zur Umsetzung des Urteils des
Europäischen Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 in der Rechtssache C-98/03 in Kraft
getreten und auch nach der jüngsten Novelle des BNatSchG weiterhin gültig. Die
generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatSchG sind
folgendermaßen gefasst:
"Es ist verboten,
1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
zu beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 4.
wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu

Diese Verbote werden u. a. für Eingriffsvorhaben um den Absatz 5 ergänzt, mit dem
bestehende und von der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der
Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und
rechtlich abgesichert werden, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse
bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen:
"Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und L -,
Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 5. Sind in Anhang IVa
der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten
betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf
damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen
das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wildlebender
Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gilt Satz 2
und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei
Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor."
Die Einschränkungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind für das hier beantragte
(Eingriffs-) Vorhaben einschlägig. Bezüglich der Tierarten des Anhang IV FFH-RL
ergeben sich somit die folgenden Verbote:
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Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3, i.V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG):
Verbot des Fangs, der Schädigung oder Tötung von unter ein europäisches
Schutzregime fallenden Arten bzw. deren Entwicklungsformen. Abweichend davon
liegt ein Verbot nicht vor, wenn die o. g. Tatbestände unvermeidbar im Rahmen einer
(zulässigen) Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auftreten und die
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Bei nicht vermeidbaren Tötungen (incidentell killings) von Tieren, z. B. durch die
Nutzung einer Straße oder den Betrieb einer Windenergieanlage, liegt keine
Verwirklichung des Verbotstatbestandes vor, sofern das Risiko nicht über das

z. B. durch die Zerschneidung einer regelmäßig genutzten Fledermaus-Flugstraße
durch eine neue Straße ist somit nicht ausgenommen.

Verbot der Entnahme, der Schädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und
Ruhestätten von unter ein europäisches Schutzregime fallenden Tieren. Abweichend
davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen
Zusammenhang gewahrt wird.

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2):
Bau- und betriebsbedingte Effekte wie Lärm, Licht oder Bewegungsreize können
auf Fledermäuse als optische oder akustische Störungen einwirken. Diese Störungen
könnten sich auf die streng geschützten Tiere negativ auswirken, sodass Unruhe oder
Flucht zu einer verminderten Reproduktion führen könnte. Dies hätte als Folge
langfristig eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu
bedeuten.
Eine Störung durch die Erweiterung ist für die Fledermäuse auszuschließen.
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7.2 Prüfung der Verbotstatbestände
Auf der Grundlage der zuvor dargestellten rechtlichen Rahmenbedingungen erfolgt
eine Prüfung artenschutzfachlich relevanter Auswirkungen des Vorhabens auf das
Vorkommen nach § 44 BNatSchG relevanter Arten im Untersuchungsraum.

7.2.1 Relevanzprüfung Arten
Es konnten im Untersuchungsgebiet für sechs Fledermausarten des Anhangs IV der
FFH Richtlinie Nachweise erbracht werden. Bei der artenschutzrechtlichen
Betrachtung sind die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie grundsätzlich auf
Artniveau zu behandeln, es bedarf daher einer einzelartbezogenen Prognose von
Beeinträchtigungen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG.

7.2.2 Prüfung der Verbotstatbestände
In Folgenden wird für die betroffenen Arten eine artspezifische Analyse der durch die
Umsetzung des Planes entstehenden Auswirkungen dargestellt. Grundsätzlich
könnten durch die Umsetzung der Planungen Gefährdungen erkannt werden, die den
Tatbestand der Verletzung oder Tötung oder, im Falle der Beeinträchtigung
essenzieller Lebensraumbestandteile oder funktionalen Beziehungen, den Tatbestand
der Schädigung auslösen. Bei Auslösen eines betreffenden Tatbestandes wären
Vermeidungs- bzw. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich.

7.2.3 Verletzung oder Tötung von Individuen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)
Die Verletzung oder Tötung von Individuen bzw. von Entwicklungsformen einer streng
geschützten Art ist möglich

 durch anlagebedingte Beeinträchtigungen bei erforderlichen Rodungs- oder
Abrissarbeiten an Gehölzbeständen und Gebäuden, wodurch Tiere in
besetzten Quartieren verletzt oder getötet werden können. Ein signifikantes
Tötungsrisiko liegt vor, wenn durch das Vorhaben die Mortalität deutlich über
das allgemeine Lebensrisiko der Art gesteigert wird.

 durch nutzungsbedingte Beeinträchtigungen, wenn durch die
Nutzungsänderung das Tötungsrisiko ansteigt (z. B. durch den Bau einer
Straße durch einen Flugkorridor von Fledermäusen).

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme einer Bauzeitenvorgabe
vom 01.11 - 28.02. kann eine Verletzung oder Tötung von Fledermäusen
ausgeschlossen werden, es ergibt sich in der Folge kein Verbotstatbestand der
Tötung oder Verletzung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.



Erweiterung von Gewerbeflächen an der Tarmitzer-Straße (Lüchow)  Fachbeitrag Fledermäuse (2020)

Biologe Frank Manthey Seite 28/36

7.2.4 Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)
Bau- und betriebsbedingte Effekte wie Lärm, Licht oder Bewegungsreize können auf
Fledermäuse als optische oder akustische Störungen einwirken. Diese Störungen
könnten sich auf die streng geschützten Tiere negativ auswirken, sodass Unruhe oder
Flucht zu einer verminderten Reproduktion führen könnte. Dies hätte als Folge
langfristig eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu
bedeuten.
Die Verwirklichung dieses Tatbestandes ist im Fall des geplanten Vorhabens
nicht gegeben, da Standorte von Reproduktionsquartieren oder wichtige
Flugrouten bzw. Jagdhabitate, die im Wirkungsbereich des Eingriffsgebietes
liegen und Funktionsbeziehungen zu einem wichtigen Quartier haben könnten,
nicht vorhanden sind. Der Verbotstatbestand der Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG wird daher nicht berührt.

7.2.5 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§
44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

Die Vernichtung oder Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten einer
geschützten Art ist durch eine bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme von
im Baufeld befindlichen Lebensräumen grundsätzlich möglich. In Bezug auf das zu
prüfende Plangebiet bezieht sich dies auf die Teilflächen, auf der die Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten dauerhaft vernichtet werden. Es sind grundsätzlich alle Arten
empfindlich, jedoch nur bei Betroffenheit der artenschutzrechtlich relevanten
Teillebensräume. Ausschließlich als Jagdgebiete genutzte Teilhabitate einer Art
zählen i. d. R. nicht dazu, es sei denn, dass sie für die Funktion einer
Fortpflanzungsstätte unverzichtbar sind. Eine räumliche Begrenzung auf den
eigentlichen Vorhabenbereich ist in der Regel möglich. Im artspezifisch zu
definierendem Umfeld können darüber hinaus auch Beeinträchtigungen möglich sein,
wenn die nutzungsbedingten Wirkprozesse des Vorhabens zu einer nachhaltigen
Entwertung der ökologischen Funktion von außerhalb liegender Fortpflanzungs- und
Ruhestätten führen.
Die Verwirklichung dieses Verbotstatbestandes ist an die Verschlechterung des
Erhaltungszustands der betroffenen lokalen Populationen gekoppelt. Der

 aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass
diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie
angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird,

 das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer
Zeit vermutlich abnehmen wird und

 ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin
vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art
zu sichern.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Tatbestand der Beschädigung oder
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG nicht eintritt.



Erweiterung von Gewerbeflächen an der Tarmitzer-Straße (Lüchow)  Fachbeitrag Fledermäuse (2020)

Biologe Frank Manthey Seite 29/36

8
In der Darstellung der Eingriffsflächen für die geplante Erweiterung der Gewerbefläche
an der Tarmitzer Straße in Lüchow sind nur von mäßiger Bedeutung für die
Fledermäuse. Es konnten während der Untersuchung keine Quartiere von
Fledermäusen nachgewiesen werden.
Nur zwei Fledermausarten, Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus, nutzen das
Untersuchungsgebiet als Nahrungshabitat.
Ein artenschutzrechtlicher Konflikt kann ausgeschlossen werden.

Abb. 6: Plangebiet an der Tarmitzer Straße in Lüchow (Manthey 2020)
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13.1 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)
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13.2 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)



Erweiterung von Gewerbeflächen an der Tarmitzer-Straße (Lüchow)  Fachbeitrag Fledermäuse (2020)

Biologe Frank Manthey Seite 34/36

13.3 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
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13.4 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)
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13.5 Alle Fledermausarten im Untersuchungsgebiet


